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Gesetzesantrag
der Länder Nordrhein-Westfalen, 
Niedersachsen, Schleswig-Holstein

Entwurf eines Gesetzes zum Schutz von Kindern und 
Jugendlichen in stationären Einrichtungen der Kinder- und 
Jugendhilfe 
Änderung des Sozialgesetzbuches (SGB) - Achtes Buch (VIII) - 
Kinder- und Jugendhilfe -

A. Problem und Ziel

Kinder und Jugendliche brauchen wirkungsvolle Schutzinstrumente. Der Kinder-

und Jugendhilfe nimmt eine Garantenstellung für Kinder und Jugendliche ein. Im 

Hinblick auf einen wirksameren Kinderschutz soll mit diesem Gesetzentwurf zu-

nächst der Schutz von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen und in Aus-

landsmaßnahmen verbessert werden. Angesichts der Entwicklungen, die die Hei-

merziehung in den bald 30 Jahren seit Inkrafttreten des SGB VIII in Anpassung an 

gesellschaftliche Entwicklungen sowie besondere Bedürfnislagen von jungen Men-

schen vollzogen hat, hat die Jugend- und Familienministerkonferenz Weiterent-

wicklungsbedarfe in den gesetzlichen Regelungen der §§ 45 ff. SGB VIII im Hin-

blick auf eine starke, mit wirkungsvollen Handlungsinstrumenten ausgestatteten 

Heimaufsicht identifiziert. Diese überschneiden sich zum Teil mit den im Rahmen 

der Evaluation des Bundeskinderschutzgesetzes festgestellten Handlungsbedarfen. 

Zur Wahrung der Rechte von Kindern und Jugendlichen vor allem in Einrichtungen 

der Erziehungshilfen ist die Heimaufsicht entsprechend dieser Weiterentwicklungs-

bedarfe zu qualifizieren. Kinder und Jugendliche gerade in Einrichtungen der Erzie-

hungshilfe haben ein besonderes Schutzbedürfnis. Schon aufgrund der räumlichen 

Entfernung vom Elternhaus sind sie der Wahrnehmung der elterlichen Erziehungs-

verantwortung weitgehend entzogen. Gleichzeitig schafft das Zusammenleben mit 

anderen Kindern und Jugendlichen sowie dem Fachpersonal eine besondere Nähe, 

die Risiken für Machtmissbrauch und die Entstehung von Abhängigkeitsverhältnis-

sen birgt.
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Ebenso bedürfen die einschlägigen Vorschriften zu Auslandsmaßnahmen einer 

Neuregelung und Konkretisierung. Diese intensive Form der stationären Erzie-

hungshilfe ist bisher nur durch wenige Regularien gesetzlich flankiert. Zahlreiche 

Jugendhilfefälle im Ausland haben in der Vergangenheit deutliche Mängel sowohl 

in der Vorbereitung, der Durchführung als auch möglicher Einschränkungen durch 

die Jugendbehörden aufgezeigt. 

B. Lösung 

Die Regelungen zum Betriebserlaubnisverfahren und zur Aufsicht über Einrichtun-

gen werden stärker am Schutzbedürfnis der Kinder und Jugendlichen ausgerichtet, 

die darin betreut werden oder Unterkunft erhalten. Neben der Präzisierung des Ein-

richtungsbegriffs werden insbesondere die Voraussetzungen für die Erteilung einer 

Betriebserlaubnis sowie die Kontrollmöglichkeiten der Aufsichtsbehörden erweitert, 

die trägerbezogenen Pflichten konkretisiert und die Rechte der junge Menschen in 

Einrichtungen gestärkt. 

Durch die Neuregelung und Konkretisierung der Vorschriften zu Auslandsmaß-

nahmen werden die erforderliche Qualität des Trägers und der damit verbundenen 

Maßnahme verbessert. Die zusammenfassende Verortung im § 36b SGB VIII ver-

deutlicht den Bezug zum Hilfeplanverfahren. 

Die zukünftig notwendige Betriebserlaubnis nach § 45 SGB VIII im Inland als 

Grundvoraussetzung zur Durchführung von Auslandsmaßnahmen ermöglicht bei 

kindeswohlgefährdenden Ereignissen im Ausland eine Überprüfung der Trägereig-

nung und ggf. einen Entzug der Betriebserlaubnis.

Somit sind präventiv die Mitwirkungsmöglichkeiten der Kinder und Jugendlichen 

im Ausland und reaktiv der Kinderschutz verbessert.

Der Gesetzentwurf greift für diese Regelungsbereiche inhaltlich unverändert die 

Regelungen der BR-Drs. 314/17 (soweit der Schutz von Kindern und Jugendlichen 

in Einrichtungen betroffen ist) und der BR-Drs. 553/17 (soweit die Zulässigkeit von 

Auslandsmaßnahmen betroffen ist) auf. Dieser Teil des damaligen Gesetzentwurfs 

beruhte auf einem Konsens innerhalb der Ländergemeinschaft sowie zwischen Län-

dern und Bund. Die hier vorgesehenen und im Konsens erarbeiteten Maßnahmen 

für einen besseren Schutz von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen können 

nicht länger aufgeschoben werden.
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C. Alternativen

Es verbleibt bei der bisherigen Rechtslage.

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Das Gesetz hat keine Auswirkungen auf Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsauf-

wand.

E. Erfüllungsaufwand 

1. Erfüllungskosten für Bürgerinnen und Bürger 

Keine. Durch das Gesetz werden keine Informationspflichten neu eingeführt, geän-

dert oder aufgehoben. 

2. Erfüllungskosten für die Wirtschaft 

Keine 

3. Erfüllungskosten der Verwaltung 

Die Verwaltung der Länder/Gemeinden wird jährlich nach vorläufiger Schätzung 

mit 1,804 Millionen Euro belastet.

F. Weitere Kosten 

Keine.
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Gesetzesantrag
der Länder Nordrhein-Westfalen, 
Niedersachsen, Schleswig-Holstein

Entwurf eines Gesetzes zum Schutz von Kindern und 
Jugendlichen in stationären Einrichtungen der Kinder- und 
Jugendhilfe 
Änderung des Sozialgesetzbuches (SGB) - Achtes Buch (VIII) - 
Kinder- und Jugendhilfe -

Der Ministerpräsident   Düsseldorf, 13. November 2019 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

An den 
Präsidenten des Bundesrates 
Herrn Ministerpräsidenten 
Dr. Dietmar Woidke

Sehr geehrter Herr Bundesratspräsident,

die Landesregierungen von Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Schleswig-

Holstein haben beschlossen, dem Bundesrat den als Anlage beigefügten  

Entwurf eines Gesetzes zum Schutz von Kindern und Jugendlichen in stationä-
ren Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe  
Änderung des Sozialgesetzbuches (SGB) - Achtes Buch (VIII) - Kinder- und 
Jugendhilfe -

zuzuleiten.

Ich bitte, die Vorlage gemäß § 36 Absatz 2 der Geschäftsordnung des Bundesrates 

in die Tagesordnung der Sitzung des Bundesrates am 29. November 2019 aufzu-

nehmen und anschließend den zuständigen Ausschüssen zur Beratung zuzuweisen.

Mit freundlichen Grüßen 

Armin Laschet
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Entwurf eines Gesetzes zum Schutz von Kindern und Jugendlichen 
in stationären Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe 
Änderung des Sozialgesetzbuches (SGB) - Achtes Buch (VIII) - Kinder-
und Jugendhilfe -

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrats das folgende Gesetz beschlos-

sen:

Artikel 1 

Das Achte Buch Sozialgesetzbuch – Kinder- und Jugendhilfe – in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 11. September 2012 (BGBl. I S. 2022), das zuletzt durch Arti-

kel 2 des Gesetzes vom 19. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2696) geändert worden ist, 

wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Nach der Angabe zu § 36a wird folgende Angabe eingefügt: 

„§ 36b Zulässigkeit von Auslandsmaßnahmen“ 

b) Nach der Angabe zu § 45 wird folgende Angabe eingefügt: 

„§ 45a Einrichtung“

2. § 27 Absatz 2 Satz 3 wird gestrichen. 

3. § 36 Absatz 4 wird gestrichen. 

4. Nach § 36a wird folgender § 36b eingefügt:

„§ 36b 

Zulässigkeit von Auslandsmaßnahmen 

(1) Hilfen nach diesem Abschnitt sind in der Regel im Inland zu erbringen; sie dürfen 

nur dann im Ausland erbracht werden, wenn dem Bedarf des Kindes oder des Ju-

gendlichen im Einzelfall nur dadurch entsprochen werden kann. Dies ist im Hilfeplan 

darzulegen. 

(2) Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe soll vor der Entscheidung über die Ge-

währung einer Hilfe, die ganz oder teilweise im Ausland erbracht wird,
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1. zur Feststellung einer seelischen Störung mit Krankheitswert die Stellungnahme 

einer in § 35a Absatz 1a Satz 1 genannten Person einholen, 

2. sicherstellen, dass 

a) der Leistungserbringer über eine Betriebserlaubnis nach § 45 für eine Einrichtung 

im Inland verfügt, in der Hilfe zur Erziehung erbracht wird, und die Gewähr dafür bie-

tet, dass er die Rechtsvorschriften des Aufenthaltsstaates einhält und mit den Behör-

den des Aufenthaltslandes sowie den deutschen Vertretungen im Ausland zusam-

menarbeitet, 

b) mit der Erbringung der Hilfen nur Fachkräfte nach § 72 Absatz 1 betraut werden, 

c) die Überprüfung und Fortschreibung des Hilfeplans unter Beteiligung des Kindes 

oder des Jugendlichen in der Regel am Ort der Leistungserbringung erfolgt und 

d) mit dem Leistungserbringer über die Qualität der Maßnahme eine Vereinbarung 

abgeschlossen wird. Dabei sind die fachlichen Handlungsleitlinien des überörtlichen 

Trägers anzuwenden, 

3. die Eignung der mit der Leistungserbringung zu betrauenden Einrichtung oder 

Person an Ort und Stelle überprüfen und 

4. der erlaubniserteilenden Behörde unverzüglich Angaben zum Leistungserbringer, 

zu Beginn und Ende der Leistungserbringung im Ausland sowie zum Aufenthaltsort 

des Kindes oder des Jugendlichen melden.“

5. § 45 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden die Wörter „in der Kinder oder Jugendliche ganztägig oder für 

einen Teil des Tages betreut werden oder Unterkunft erhalten,“ durch die Wörter 

„nach § 45a“ ersetzt.

b) Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Der Nummer 1 wird folgende Nummer 1 vorangestellt: 

„1. der Träger die für den Betrieb der Einrichtung erforderliche Zuverlässigkeit be-

sitzt,“ 

bb) Die bisherigen Nummern 1 bis 3 werden die Nummern 2 bis 4. 

cc) In der neuen Nummer 2 werden nach dem Wort „sind“ die Wörter „und durch den 

Träger gewährleistet werden“ eingefügt. 

dd) Die neue Nummer 4 wird wie folgt gefasst:
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„zur Sicherung der Rechte und des Wohls von Kindern und Jugendlichen in der Ein-

richtung die Entwicklung, Anwendung und Überprüfung eines Konzepts zum Schutz 

vor Gewalt, geeignete Verfahren der Beteiligung sowie der Möglichkeit der Be-

schwerde in persönlichen Angelegenheiten innerhalb und außerhalb der Einrichtung 

gewährleistet werden.“

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 1 wird das Wort „sowie“ gestrichen. 

bb) In Nummer 2 wird der Punkt am Ende durch das Wort „sowie“ ersetzt. 

cc) Folgende Nummer 3 wird angefügt: 

„3. nachzuweisen, dass den Grundsätzen einer ordnungsgemäßen Buch- und Akten-

führung entsprechende Aufzeichnungen über den Betrieb der Einrichtung und deren 

Ergebnisse angefertigt werden sowie eine mindestens dreijährige Aufbewahrung die-

ser Aufzeichnungen sichergestellt wird, wobei aus diesen Aufzeichnungen insbeson-

dere ersichtlich werden müssen 

a) für jede Einrichtung gesondert die Nutzungsart, Lage, Zahl und Größe der Räume, 

die Belegung der Einrichtung und die regelmäßigen Arbeitszeiten des in der Einrich-

tung beschäftigen Personals und deren Dienstpläne sowie 

b) die wirtschaftliche und finanzielle Lage des Trägers.“

d) In Absatz 4 Satz 2 werden das Wort „Sicherung“ durch das Wort „Gewährleistung“ 

ersetzt und nach dem Wort „können“ das Wort „auch“ gestrichen.

e) In Absatz 6 Satz 3 werden nach dem Wort „Auflagen“ die Wörter „nach Absatz 4 

Satz 2“ eingefügt und nach den Wörtern „erteilt werden“ das Komma und die Wörter 

„die zur Beseitigung einer eingetretenen oder Abwendung einer drohenden Beein-

trächtigung oder Gefährdung des Wohls der Kinder oder Jugendlichen erforderlich 

sind“ gestrichen.

f) Absatz 7 wird wie folgt gefasst: 

„(7) Die Erlaubnis ist zurückzunehmen oder zu widerrufen, wenn das Wohl der Kinder 

oder der Jugendlichen in der Einrichtung gefährdet und der Träger nicht bereit oder 

nicht in der Lage ist, die Gefährdung abzuwenden. Sie kann zurückgenommen wer-

den, wenn die Voraussetzungen für eine Erteilung nach Absatz 2 nicht oder nicht
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mehr vorliegen. § 47 Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 3 des Zehnten Buches bleiben 

unberührt. Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die Rücknahme oder den Wi-

derruf der Erlaubnis haben keine aufschiebende Wirkung.“

6. Nach § 45 wird folgender § 45a eingefügt: 

„§ 45a 

Einrichtung 

Eine Einrichtung ist eine auf gewisse Dauer angelegte förmliche Verbindung ortsge-

bundener räumlicher, personeller und sachlicher Mittel mit dem Zweck der ganztägi-

gen oder über einen Teil des Tages erfolgenden Unterkunftsgewährung sowie Be-

treuung, Beaufsichtigung, Erziehung, Bildung, Ausbildung von Kindern und Jugendli-

chen außerhalb ihrer Familie, wenn der Bestand unabhängig von bestimmten Kin-

dern und Jugendlichen, den dort tätigen Personen und der Zuordnung bestimmter 

Kinder und Jugendlicher zu bestimmten dort tätigen Personen ist.“

7. § 46 wird wie folgt gefasst:

„§ 46 

Prüfung 

(1) Die zuständige Behörde soll nach den Erfordernissen des Einzelfalls überprüfen, 

ob die Voraussetzungen für die Erteilung der Erlaubnis weiter bestehen. Häufigkeit, 

Art und Umfang der Prüfung müssen nach fachlicher Einschätzung im Einzelfall zur 

Gewährleistung des Schutzes des Wohls der Kinder und Jugendlichen in der Einrich-

tung geeignet, erforderlich und angemessen sein. Sie soll das Jugendamt und einen 

zentralen Träger der freien Jugendhilfe, wenn diesem der Träger der Einrichtung an-

gehört, an der Überprüfung beteiligen. Der Träger der Einrichtung hat der zuständi-

gen Behörde insbesondere alle für die Prüfung erforderlichen Unterlagen vorzulegen. 

(2) Örtliche Prüfungen können jederzeit unangemeldet erfolgen. Der Träger der Ein-

richtung soll bei der örtlichen Prüfung mitwirken. 

(3) Die von der zuständigen Behörde mit der Überprüfung der Einrichtung beauftrag-

ten Personen sind berechtigt, die für die Einrichtung benutzten Grundstücke und 

Räume, soweit diese nicht einem Hausrecht der Bewohner unterliegen, während der 

Tageszeit zu betreten, dort Prüfungen und Besichtigungen vorzunehmen sowie mit 

den Beschäftigten und, wenn die Personensorgeberechtigten damit einverstanden 

sind, mit den Kindern und Jugendlichen Einzelgespräche zu führen. Zur Abwehr von
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Gefahren für das Wohl der Kinder und Jugendlichen können die Grundstücke und 

Räume auch außerhalb der in Satz 1 genannten Zeit und auch, wenn diese zugleich 

einem Hausrecht der Bewohner unterliegen, betreten werden sowie Einzelgespräche 

mit den Kindern und Jugendlichen ohne Kenntnis der Personensorgeberechtigten 

geführt werden. Bestehen Anhaltspunkte dafür, dass das Wohl der Kinder und Ju-

gendlichen in der Einrichtung nicht gewährleistet ist, so können mit diesen Einzelge-

sprächen ohne Kenntnis der Personensorgeberechtigten geführt werden, wenn dies 

für die Wirksamkeit der Prüfung im Einzelfall erforderlich ist. Der Träger der Einrich-

tung hat die Maßnahmen nach den Sätzen 1 bis 3 zu dulden.“

8. § 47 wird wie folgt geändert: 

a) Der Wortlaut wird Absatz 1 

b) Folgender Absatz 2 wird angefügt: 

„(2) Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe, in dessen Zuständigkeitsbereich erlaub-

nispflichtige Einrichtungen liegen oder der die erlaubnispflichtige Einrichtung mit Kin-

dern und Jugendlichen belegt, und die zuständige Behörde haben sich gegenseitig 

über Ereignisse oder Entwicklungen die geeignet sind, das Wohl der Kinder und Ju-

gendlichen zu beeinträchtigen, unverzüglich zu informieren.“

9. § 78b Absatz 2 Satz 2 wird gestrichen.

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.
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Begründung 

A. Allgemeiner Teil

I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelung

Der Kinder- und Jugendhilfe kommt eine Garantenstellung für Kinder und Jugendli-

che zu. Ihr obliegt insbesondere die Verantwortung für den Schutz von Kindern und 

Jugendlichen vor Gefahren für ihr Wohl. Dies gilt im besonderen Maße für den 

Schutz derjenigen Kinder und Jugendlichen, die in Verantwortung der öffentlichen 

Jugendhilfe in Einrichtungen oder auch in Auslandsmaßnahmen untergebracht sind 

und aufwachsen.

Vor dem Hintergrund gravierender Kinderschutzfälle in stationären Einrichtungen so-

wie in Auslandsmaßnahmen hat die Kinder- und Jugendfamilienministerkonferenz 

Weiterentwicklungsbedarfe der Aufsichts- sowie Qualitätssicherungsinstrumente 

festgestellt, die insbesondere der strukturellen Gewährleistung des Kindeswohls die-

nen. Diese Feststellungen überschneiden sich zum Teil mit den im Rahmen der Eva-

luation des Bundeskinderschutzgesetzes festgestellten Handlungsbedarfen. Zur 

Wahrung der Rechte von Kindern und Jugendlichen vor allem in Einrichtungen der 

Erziehungshilfen ist die Heimaufsicht entsprechend dieser Weiterentwicklungsbedar-

fe zu qualifizieren.

II. Wesentlicher Inhalt des Gesetzes

Mit dem Gesetzentwurf werden folgende wesentliche Regelungen getroffen:

- Qualifizierung der Heimaufsicht: 

Die Regelungen zum Betriebserlaubnisverfahren und zur Aufsicht über Einrichtungen 

werden stärker am Schutzbedürfnis der Kinder und Jugendlichen ausgerichtet, die 

darin betreut werden oder Unterkunft erhalten. Neben der Präzisierung des Einrich-

tungsbegriffs werden insbesondere die Voraussetzungen für die Erteilung einer Be-

triebserlaubnis sowie die Kontrollmöglichkeiten der Aufsichtsbehörden erweitert, die 

trägerbezogenen Pflichten konkretisiert und die Rechte der junge Menschen in Ein-

richtungen gestärkt.

- Qualifizierung der Zulässigkeit von Auslandsmaßnahmen: 

Die Regelungen zur Zulässigkeit von Auslandsmaßnahmen werden zusammenge-

führt, konkretisiert und qualifiziert. Mit der damit verbundenen Verschärfung der Vo-

raussetzungen für die Durchführung von Auslandsmaßnahmen soll die erforderliche 

Qualität der die Hilfe erbringenden Träger und der Hilfen selbst sichergestellt werden; 

die Verantwortung des öffentlichen Jugendhilfeträgers wird gestärkt.
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III. Alternativen

Es verbleibt bei der bisherigen Regelung.

IV. Gesetzgebungskompetenz

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes für die Änderungen des Achten Buches 

Sozialgesetzbuch beruht auf Artikel 74 Absatz 1 Nummer 7 Grundgesetz (öffentliche 

Fürsorge) i. V. m. Artikel 72 Absatz 2 Grundgesetz.

Dem Bund steht das Gesetzgebungsrecht für diesen Bereich zu, wenn und soweit 

die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse im Bundesgebiet oder die Wah-

rung der Rechts- oder Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse eine bun-

desgesetzliche Regelung erforderlich macht (Artikel 72 Absatz 2 Grundgesetz). 

Durch den Gesetzentwurf werden Regelungen zur weiteren Verbesserung des 

Schutzes von Kinder und Jugendlichen in Einrichtungen bzw. bei der Erbringung von 

Hilfen im Ausland getroffen. Sie sind zur Wahrung der Rechtseinheit im Bundesge-

biet erforderlich.

V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen 

Verträgen 

Der Gesetzentwurf ist mit dem Recht der Europäischen Union (EU) vereinbar. Im 

Recht der EU ist die Ausgestaltung der Kinder- und Jugendhilfe nicht geregelt.

VI. Gesetzesfolgen 

1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung 

Das Gesetz dient der Verwaltungsvereinfachung sowie der einfacheren Anwendung 

des Rechts der Kinder- und Jugendhilfe. Die Eingriffsmöglichkeiten der Aufsicht über 

stationäre Einrichtungen werden konkretisiert und stärker am Kindeswohl orientiert.

2. Nachhaltigkeitsaspekte 

Für junge Menschen soll unabhängig von ihrer Herkunft und dem Ort ihres Aufwach-

sens Chancengleichheit hergestellt werden. Dies gilt insbesondere auch für junge 

Menschen, die nicht im Elternhaus, sondern in öffentlicher Verantwortung in Einrich-

tungen oder in Auslandsmaßnahmen aufwachsen. 

Diese Kinder profitieren von der Qualifizierung von Schutzinstrumenten und Schutz-

maßnahmen. Sicheres und gesundes Aufwachsen ist Voraussetzung dafür, junge 

Menschen vor späteren Benachteiligungen zu schützen oder gegebene Benachteili-

gungen abzubauen.

3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Dieses Gesetz hat keine Auswirkungen auf die Haushaltsausgaben ohne Erfüllungs-

aufwand
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4. Erfüllungsaufwand 

Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger

Dieses Gesetz hat keine Auswirkungen auf den Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen 

und Bürger.

Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 

Dieses Gesetz hat keine Auswirkungen auf den Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft. 

Erfüllungsaufwand für Verwaltung 

Die Verwaltung der Länder/Gemeinden wird jährlich mit 1,804 Millionen Euro belas-

tet.

Zif-

fern 

GE 

unter 

Art. 1

Vorschrift Vorgabe Adressat
Zeitauf-

wand in 

Minuten 

pro Fall

Fallzahl Lohn

satz 

in 

Eu-

ro/St

d.

Arbeitsplatz-

pauschale 

und Sachkos-

ten in Euro 

pro Fall

Jährlicher 

Personal-

aufwand 

in Tsd. 

Euro

Jährli-

che 

Sach-

kosten 

in Tsd. 

Euro

Jährlicher 

Erfüllungs-

aufwand in 

Tsd. Euro

4
Neurege-

lung der 

Zulässigkeit 

von Aus-

landsmaß-

nahmen 

-Vor-Ort-

Prüfung-

§ 36b 

Abs. 2 

Nr. 3 

SGB VIII

Jugend-

ämter

1.440 268 42,30 450 272 121 393

4
Neurege-

lung der 

Zulässigkeit 

von Aus-

landsmaß-

nahmen 

-Meldung an 

betriebser-

laubnisertei-

lende Stelle-

§ 36b 

Abs. 2 

Nr. 4 

SGB VIII

Jugend-

ämter

120 755 42,30 28,8 64 22 86

5
Nachweis-

pflicht ord-

nungsge-

mäßer 

Buch- und 

Aktenfüh-

rung

§ 45 Abs. 
3 Nr. 3 
SGB VIII

Freie oder 
öffentliche 
Träger der 
Einrich-
tungen

45 12.400 42,30 10,8 393 134 527

5
Prüfung 

ordnungs-

gemäßer 

Buch – und 

Aktenfüh-

rung im 

Zuge der 

Erteilung 

der Be-

§ 45 Abs. 
3 Nr. 3 
SGB VIII

Zuständi-
ge be-
triebser-
laubniser-
teilende 
Behörde 
auf Lan-
desebene

70 12.400 40,80 16,8 590 208 798
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triebser-

laubnis

7
Zusätzliche 

örtliche 

Prüfungen

§ 46 Zuständi-
ge be-
triebser-
laubniser-
teilende 
Behörde 
auf Lan-
desebene

*

*Prüfungen müssen schon heute in dem Ausmaß erfolgen müssten, wie sie zur Gewährleistung des Kindeswohls 
erforderlich sind. Daher durch Neufassung keine zusätzlichen Kosten.

B. Besonderer Teil 

Zu Artikel 1 (Änderung SGB VIII) 

Zu Nummer 1 (Inhaltsübersicht) 
Die Neuregelungen machen eine Änderung der Inhaltsübersicht notwendig.

Zu Nummer 2 (§ 27 Absatz 2 Satz 3)
Die Einschränkung der Hilfeerbringung im Ausland ist nunmehr in § 36b Absatz 1 
geregelt und kann deshalb in § 27 Absatz 2 entfallen.

Zu Nummer 3 (§ 36 Abs. 4)

Die Verpflichtung des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe zur Einholung einer Stel-

lungnahme einer in § 35a Absatz la Satz 1 genannten Person vor einer Entscheidung 

über die Gewährung einer Hilfe, die ganz oder teilweise im Ausland erbracht wird, ist 

nun in § 36b Absatz 2 Nummer 1 geregelt. Sie kann demnach in § 36 Abs. 4 entfal-

len.

Zu Nummer 4 (§ 36b -neu) 

In Umsetzung des Umlaufbeschlusses 1/2016 der JFMK vom 23. Februar 2016 wer-

den in dieser Vorschrift die bisherigen Regelungen zur Zulässigkeit von Auslands-

maßnahmen zusammengeführt, konkretisiert und qualifiziert. Die damit verbundene 

Verschärfung der Voraussetzungen für die Durchführung von Auslandsmaßnahmen 

ist erforderlich, da diese intensive Form der stationären Erziehungshilfe bisher nur 

durch wenige Vorgaben in unterschiedlichen Vorschriften geregelt war. Zahlreiche 

Fälle der Jugendhilfegewährung im Ausland wiesen deutliche Mängel sowohl in der 

Vorbereitung als auch in der Durchführung auf und unterlagen keiner ausreichenden 

Kontrolle durch die öffentlichen Jugendhilfeträger. Mit den neu eingeführten Vorga-

ben und der Zusammenführung und Konkretisierung bisheriger Anforderungen soll 

die erforderliche Qualität der die Hilfe erbringenden Träger und der Hilfen selbst si-

chergestellt werden; die Verantwortung des öffentlichen Jugendhilfeträgers wird ge-

stärkt.
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Zu Absatz 1 

Absatz 1 greift die bislang in § 27 Absatz 2 Satz 3 geregelte Einschränkung der Hil-

feerbringung im Ausland auf und unterstreicht den Ausnahmecharakter der Aus-

landsmaßnahmen. Satz 1 konkretisiert, dass Hilfe zur Erziehung nur dann im Aus-

land erbracht werden kann, wenn der jeweilige Bedarf im Einzelfall das Auswahler-

messen des öffentlichen Trägers auf Null reduziert; der öffentliche Träger also vor 

dem Hintergrund des individuellen Bedarfs nur dann sein Ermessen pflichtgemäß 

ausübt, wenn er die Hilfeerbringung im Ausland zulässt. Satz 2 stellt klar, dass die 

eine Auslandsmaßnahme begründende Bedarfsfeststellung im Hilfeplan zu doku-

mentieren ist.

Zu Absatz 2 

Nummer 1 entspricht dem Inhalt des bisherigen § 36 Absatz 4. 

Die in Nummer 2 Buchstabe a und b enthaltenen Regelungsinhalte wurden aus 

§ 78b Absatz 2 Satz 2 nach § 36b Absatz 2 verschoben, um die Anforderungen an 

die Erbringung von Auslandshilfen zu konkretisieren. Der zusätzliche Regelungsge-

halt in Nummer 2 Buchstabe c und d sowie in Nummer 3 erweitert die Qualitätsanfor-

derungen an die Gewährung von Auslandshilfen. Die Notwendigkeit einer Betriebser-

laubnis im Inland für Jugendhilfemaßnahmen im Ausland verknüpft die im Inland gel-

tenden Maßstäbe für die Erteilung einer Betriebserlaubnis mit der Qualität der Maß-

nahmeerbringung im Ausland. Einerseits werden so die Qualitätsanforderungen er-

höht, andererseits können sich Kindeswohlgefährdungen im Ausland im Rahmen der 

Hilfeerbringung auf die Prüfung, ob die Voraussetzungen für eine Betriebserlaubnis 

nach § 45 weiterhin vorliegen, auswirken. Die in Nummer 4 eingeführte Meldepflicht 

verstärkt die Transparenz im Hinblick auf Jugendhilfemaßnahmen im Ausland und 

setzt auch die betriebserlaubniserteilende Behörde über Beginn, Ende und Ort der 

Leistungserbringung in Kenntnis. Die Möglichkeit der wechselseitigen Information 

über Missstände zwischen von örtlichem und überörtlichem Träger wird so erhöht.

Zu Nummer 5 (§ 45) 

Zu Absatz 1 

Die Änderung dient der Bereinigung von Absatz 1 in Folge der Einführung der ge-

setzlichen Definition des Einrichtungsbegriffs in dem neuen § 45a, auf den an dieser 

Stelle verwiesen wird.

Zu Absatz 2 

Nummer 1 

In der neuen Nummer 1 wird das Kriterium „Zuverlässigkeit des Trägers“ eingeführt. 

Während bisher die Prüfung zur Erteilung der Betriebserlaubnis dem Gesetzeswort-

laut nach rein einrichtungsbezogen erfolgte, wird nun auch die Eignung des Trägers 

im Sinne seiner Zuverlässigkeit ausdrücklich als zusätzliches Kriterium zur Voraus-
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setzung für die Erteilung in den Katalog des Absatz 2 aufgenommen. Hierdurch wer-

den Lücken geschlossen, die dadurch entstehen konnten, dass ein unzuverlässiger 

Träger ein an sich beanstandungsfreies Konzept für eine Einrichtung vorgelegt hat, 

das den Maßgaben des Absatzes 2 a. F. entspricht, mit der Folge, dass die Betriebs-

erlaubnis zu erteilen war. Während die persönliche Eignung der Einrichtungsleitung 

und des Personals über die „personellen Voraussetzungen“ weiterhin nach Nummer 

1 (a. F.) abgedeckt waren, fehlte bisher ein entsprechendes Eignungskriterium für 

den Träger selbst. Hierdurch konnten nicht in allen Fällen die Gefahren berücksichtigt 

werden, die von einem in der Vergangenheit unzuverlässigen Träger auch für diese 

Einrichtung und die von der Qualität der Einrichtungsführung betroffenen Kinder und 

Jugendlichen ausgehen. Zwar waren auch bei trotz zunächst beanstandungsfreien 

Konzept und erteilter Betriebserlaubnis nachträglich auftretenden Mängeln die schon 

bisher bestehenden aufsichtsrechtlichen Befugnisse nach den Absätzen 6 und 7 ge-

geben; erforderlich ist jedoch zusätzlich eine stärkere Vorabkontrolle, um solchen 

über die Trägerprüfung vorbeugen zu können. Der unbestimmte Rechtsbegriff der 

„Zuverlässigkeit“ hat sich als zentraler Begriff des Wirtschaftsverwaltungsrechts be-

währt. Die Zuverlässigkeit wird bei erlaubnispflichtigen Gewerben regelmäßig vo-

rausgesetzt (z.B. nach dem Apothekengesetz, dem Kreditwesengesetz, der Gewer-

beordnung, dem Gaststättengesetz oder dem Personenbeförderungsgesetz). Wie im 

SGB VIII obliegt auch dort demjenigen, dessen Zuverlässigkeit gefordert wird, kraft 

Berufsausübung eine Verantwortung für die Personen, denen gegenüber er Leistun-

gen erbringt. Folgerichtig wird auch im SGB VIII teilweise schon jetzt die Erfüllung 

des Merkmals der Zuverlässigkeit des Trägers als ungeschriebenes Tatbestands-

merkmal für die Erteilung der Betriebserlaubnis verlangt (vgl. bspw. Verwaltungsge-

richt des Saarlandes, Urteil vom 11. Mai 2012 – 3 K 231/11 –, juris Rn. 47). 

Nach allgemein anerkannter Definition ist zuverlässig, wer die Gewähr dafür bietet, 

dass er die genehmigte Tätigkeit ordnungsgemäß ausführen wird. Das Tatbestands-

merkmal erfordert eine Prognose, die gerichtlich voll überprüfbar ist. Eine langjährige 

Rechtsprechung unter Bildung von Fallgruppen, an die grundsätzlich auch für die 

Betriebserlaubnisprüfung nach dem SGB VIII angeknüpft werden kann, hat dem Zu-

verlässigkeitserfordernis Kontur verliehen. Insbesondere kann es an der Zuverlässig-

keit fehlen, wenn der Träger aufgrund seines bisherigen Verhaltens keine Gewähr 

dafür bietet, dass er seinen sich aus den §§ 46 und 47 ergebenden Mitwirkungs-, 

Duldungs- und Meldepflichten nachkommt, Personen entgegen einem Beschäfti-

gungsverbot nach § 48 beschäftigt oder erteilte Auflagen nicht erfüllt. Entfällt die er-

forderliche Zuverlässigkeit nach Erteilung der Betriebserlaubnis, greift das Instrumen-

tarium des Absatz 7, da sich dieser auf die Erteilungsvoraussetzungen des Absatz 2 

bezieht; die Betriebserlaubnis kann in letzter Konsequenz zurückgenommen oder 

widerrufen werden.

Zu Absatz 2  

Nummer 2
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Die neue Nummer 2 enthält zunächst die Regelung der vorherigen Nummer 1. Zu-

sätzlich wird korrespondierend mit der neuen Nummer 1 die Trägerverantwortlichkeit 

stärker in den Blick genommen und dies sprachlich klargestellt. Die Erfüllung der in 

Nummer 2 genannten Voraussetzungen für den Betrieb obliegt dem Träger; er hat 

diese laufend zu gewährleisten.

Zu Absatz 2 

Nummer 4 

Mit Inkrafttreten des Bundeskinderschutzgesetzes am 1. Januar 2012 wurde in § 45 

SGB VIII die Installierung und Implementierung von Beteiligungsverfahren und Be-

schwerdemöglichkeiten zur Sicherung der Rechte von Kindern und Jugendlichen in 

Einrichtungen als Voraussetzung für die Erteilung einer Betriebserlaubnis normiert. 

Diese Erlaubnisvoraussetzung wird nunmehr ergänzt. Zur Sicherung der Rechte und 

auch des Wohls von Kindern und Jugendlichen in der Einrichtung muss auch ge-

währleistet sein, dass der Träger der Einrichtung ein Gewaltschutzkonzept 

entwickelt, anwendet und regelmäßig überprüft. Die nach Absatz 3 Nummer 1 vorzu-

legende Konzeption der Einrichtung muss damit ein Konzept zum Schutz der Kinder 

und Jugendlichen vor Gewalt umfassen, das insbesondere auf Zweck, Aufgaben-

spektrum, fachliches Profil, Größe, Räumlichkeiten und Ausstattung der 

jeweiligen Einrichtung ausgerichtet ist und darauf bezogene und abgestimmte Stan-

dards und Maßnahmen zum Gewaltschutz ausweist. Es muss weiterhin vorgesehen 

sein, dass dieses Konzept regelmäßig auf seine Passgenauigkeit und Wirksamkeit 

hin überprüft wird. Damit wird der Schutz von Kinder und Jugendlichen in der Einrich-

tung gestärkt. 

Die sprachliche Änderung präzisiert das Erfordernis einer Möglichkeit für die Kinder 

und Jugendlichen, etwaige Beschwerden an Stellen außerhalb der Einrichtung selbst 

richten zu können. Diese Möglichkeit der Wahrnehmung von Beschwerdemöglichkei-

ten außerhalb der Einrichtung muss nach der Konzeption der Einrichtung gewährleis-

tet werden und in dieser daher von Beginn an vorgesehen sein. Mit Inkrafttreten des 

Bundeskinderschutzgesetzes am 01. Januar 2012 wurde in § 45 SGB VIII die Exis-

tenz von Beteiligungsverfahren und Beschwerdemöglichkeiten zur Sicherung der 

Rechte von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen als Voraussetzung für die 

Erteilung einer Betriebserlaubnis normiert. Es wurde darauf verzichtet festzulegen, 

auf welche Art und Weise die Möglichkeit der Beschwerde in persönlichen Angele-

genheiten Anwendung finden muss. Es liegt deshalb eine Vielzahl von Durchfüh-

rungsbeispielen vor, die von der schriftlichen anonymen Beschwerde, über „Vertrau-

enserzieher“ bis hin zum Einrichtungsleiter als Ansprechperson reichen. All diesen 

Beschwerdemöglichkeiten wohnt jedoch inne, dass die jeweiligen Ansprechpersonen 

innerhalb der Einrichtung oder der Trägerverantwortung verortet sind. Auch aus dem 

Bericht der Bundesregierung zur Evaluation des Bundeskinderschutzgesetzes ergibt 

sich, dass Beschwerde- und Beteiligungsverfahren in Einrichtungen zwar formal 

weitgehend implementiert sind, sich aber weitestgehend innerhalb der Einrichtungen
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abspielen. Unter Umständen kann dieses rein interne Beschwerdemanagement dazu 

führen, dass Beschwerden nicht wirksam werden bzw. durch sie benannte Missstän-

de weder nach außen bekannt werden noch ihnen behördlicherseits begegnet wer-

den kann. Der Evaluationsbericht kommt zu dem Ergebnis der Notwendigkeit der 

Schaffung externer Stellen, die unabhängig von einrichtungsinternen Strukturen sind 

und an die sich Kinder und Jugendliche in Einrichtungen mit ihren Fragen, Sorgen 

und Nöten wenden können. Die die Einrichtungsträger adressierende Regelung in § 

45 Absatz 2 Nummer 4 umfasst ausschließlich deren Verpflichtung, einen Zugang zu 

externen Beschwerdemöglichkeiten zu gewährleisten, beinhaltet aber keine Pflicht 

zur Schaffung externer Beschwerdestellen durch die Träger. Soweit keine Ombuds-

oder Schlichtungsstellen vorhanden sind, kann dieser Pflicht auch durch die Schaf-

fung einer niedrigschwellig wahrzunehmenden Möglichkeit beispielsweise von telefo-

nischen Einzelgesprächen mit dem zuständigen Jugendamt oder einer ähnlich ge-

eigneten Kontaktaufnahme nach außen entsprochen werden.

Zu Absatz 3 

In der neuen Nummer 3 werden weitere Kriterien aufgeführt, die der Träger einer er-

laubnispflichtigen Einrichtung mit dem Antrag zu dessen Prüfung nachzuweisen hat. 

Der Umfang der von Trägern für jeweilige Einrichtungen anzufertigenden Aufzeich-

nungen war bisher nicht klar geregelt. Aufgeführt werden nun Dokumentationsele-

mente, auf die zur Prüfung der fortbestehenden Erlaubnis für den Betrieb einer Ein-

richtung erforderlichenfalls zurückgegriffen werden können muss. Diese Aufzeich-

nungen ermöglichen es zu ermitteln, ob sich Missstände abzeichnen, die sich unmit-

telbar oder mittelbar auf die Aufrechterhaltung der notwendigen Kindeswohlgewähr-

leistung in der jeweiligen Einrichtung auswirken. So lässt sich aus Arbeitszeiten und 

Dienstplänen der Fachkräfteeinsatz nachvollziehen, aufgrund der Belegungsdoku-

mentation kann nachvollzogen werden, ob die Einrichtung den Vorgaben entspre-

chend belegt oder aber überbelegt wird. Aus den Aufzeichnungen über die „wirt-

schaftliche und finanzielle Lage des Trägers“ kann im Bedarfsfall abgeleitet werden, 

ob diese (weiterhin) eine ordnungsgemäße Führung ermöglichen oder dieser auf-

grund finanzieller Engpässe, die mit qualitativen Einschnitten in der Leistungserbrin-

gung verbunden sein können, entgegenstehen. Über die Nachweispflicht in Nummer 

3 wird bereits bei der Prüfung der Erteilung der Betriebserlaubnis sichergestellt, dass 

entsprechende Vorkehrungen getroffen werden, um nötigenfalls einer Pflicht zur Vor-

lage der für die laufende Prüfung nach Erteilung gemäß § 46 Absatz 1 n. F. erforder-

lichen Unterlagen nachkommen zu können.

Zu Absatz 4 

Das Wort „Sicherung“ wird durch „Gewährleistung“ ersetzt, um einen sprachlichen 

Gleichlauf mit Absatz 2 Satz 1 zu bewirken. Die Streichung des Wortes „auch“ präzi-

siert lediglich sprachlich, dass Auflagen von dem Begriff „Nebenbestimmungen“ in
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Absatz 4 Satz 1 umfasst sind und diesen gegenüber kein selbstständiges rechtliches 

Element darstellen.

Zu Absatz 6 

Absatz 6 Satz 3 regelt, dass im Fall der Feststellung von Mängeln behördlicherseits 

Auflagen erteilt werden können, deren Erfüllung die Behebung dieser Mängel bewir-

ken soll. Die neue Fassung bezieht sich hierbei einerseits klarstellend auf die bereits 

in Absatz 4 Satz 2 geregelte Befugnis der (nachträglichen) Auflagenerteilung. Zum 

anderen bewirkt der Bezug auf Absatz 4 Satz 2, dass die Auflagenerteilung aus-

drücklich mit dem Ziel möglich ist, das Wohl der Kinder und Jugendlichen in der Ein-

richtung (wieder) zu „gewährleisten“ und knüpft damit nun konsequent ebenfalls an 

die Erteilungsvoraussetzungen aus Absatz 2 Satz 1 an.

Zu Absatz 7 

§ 45 Absatz 7 beinhaltet Sonderregeln des SGB VIII gegenüber den allgemeinen 

Regeln über die Rücknahme und den Widerruf von Verwaltungsakten nach den §§ 

44 ff. SGB X. Um das Verhältnis zu diesen allgemeinen Regeln klarer zu fassen und 

den Anwendungsbereich dieser Sonderregeln trennscharf abzugrenzen sowie weiter 

zu differenzieren, ist die Einfügung der Sätze 2 und 3 erforderlich. Das Gesamtsys-

tem des Absatzes 7 zielt darauf ab, der betriebserlaubniserteilenden Behörde das 

notwendige differenzierte Instrumentarium an die Hand zu geben, um sowohl konkre-

te Kindeswohlgefährdungen abwehren zu können (zwingende Aufhebung, Satz 1), 

als auch strukturellen Gefährdungen zu begegnen, die sich aus einer anfänglichen 

oder nachträglichen Rechtswidrigkeit der Betriebserlaubnis ergeben (Aufhebung 

nach Ermessen unter Berücksichtigung der Möglichkeit der Auflagenerteilung, Satz 2 

und 3). Bei einer konkreten Gefährdung des Wohls der Kinder oder Jugendlichen 

und mangelnder Bereitschaft oder Fähigkeit des Trägers, diese abzuwenden, gilt 

weiterhin Satz 1, nach dem die Betriebserlaubnis im Sinne einer gebundenen Ent-

scheidung aufzuheben ist. Über Satz 2 wird klargestellt, dass eine bereits erteilte Be-

triebserlaubnis zurückgenommen oder widerrufen werden kann, wenn die Vorrauset-

zungen der Erteilung nicht oder nicht mehr vorliegen. Erfasst ist hiervon zunächst die 

anfängliche Rechtswidrigkeit („nicht vorliegen“), bei der nach den allgemeinen Re-

geln eine Rücknahme nach § 45 SGB X – nur unter Berücksichtigung von Vertrau-

ensschutzgesichtspunkten und Ausschlussfristen – möglich ist. Die Rechtsfolge der 

Einschränkungen des SGB X, dass aufgrund eines Vertrauensschutzes oder Fristab-

laufs eine Betriebserlaubnis u.U. nicht zurückgenommen werden kann, obwohl die 

Voraussetzungen für die Erteilung nicht vorliegen, kann wegen Sinn und Zweck der 

Betriebserlaubnisprüfung im Kinder- und Jugendhilferecht nicht hingenommen wer-

den. Die Betriebserlaubnis ist nach Absatz 2 Satz 1 zu erteilen, wenn das Wohl der 

Kinder und Jugendlichen in der Einrichtung gewährleistet ist. Liegt diese Vorausset-

zung nicht vor, muss die Behörde wegen des hohen Rangs des gefährdeten Rechts-

guts die Möglichkeit haben – unbeschadet von Vertrauensschutz- oder Fristenrege-

Drucksache 621/19 - 14 -

juris Lex QS
19052024 ()



lungen – die Betriebserlaubnis nach Ausübung pflichtgemäßen Ermessens aufzuhe-

ben. Hierfür ist eine konkrete Gefährdung des Wohls der Kinder oder Jugendlichen in 

der Einrichtung nicht erforderlich. Eine strukturelle Gefährdung durch das Vorliegen 

der Rechtswidrigkeit, also die Nichteinhaltung der Erteilungsanforderungen aus Ab-

satz 2, reicht auf der Tatbestandsseite aus. Durch die Neuregelung wird insoweit 

auch ein Streitstand beendet. Nach teilweiser Auffassung wurde für eine Aufhebung 

der Betriebserlaubnis nach Absatz 7 a. F. stets verlangt, dass eine konkrete Kindes-

wohlgefährdung i.S.d. § 1666 BGB vorliegen muss und eine strukturelle Gefährdung, 

die sich daraus ergibt, dass die Voraussetzungen für die Erteilung der Betriebser-

laubnis nicht vorliegen, nicht ausreicht (Hamburgisches Oberverwaltungsgericht, Be-

schluss vom 14. Dezember 2012 – 4 Bs 248/12 –, juris, Rn. 14 f.). Die konkrete Ge-

fährdung setze voraus, dass aufgrund von Tatsachen im Einzelfall eine hinreichende 

Wahrscheinlichkeit bestehe, dass das körperliche, geistige oder seelische Wohl der 

Kinder oder Jugendlichen Schaden nimmt. Diese Auslegung bezieht sich streng auf 

den Wortlaut des Absatzes 7 a. F., der nun klarstellend geändert wird. Konsequenz 

dieser Auslegung ist nämlich, dass für die Aufhebung der Betriebserlaubnis eine we-

sentlich höhere Schwelle besteht als für deren Nichterteilung. Dies ist mit einem 

wirksamen Schutz der Betroffenen nicht zu vereinbaren. Einer Einrichtung, in der das 

Wohl der Kinder und Jugendlichen– i.S.d. Vorliegens der Erteilungsvoraussetzungen 

– nicht gewährleistet ist, mithin eine Betriebserlaubnis schon nicht zu erteilen wäre, 

muss diese auch entzogen werden können. Die die Aufhebung ermöglichende 

Rechtswidrigkeit wird konsequent an das Nichtvorliegen der Erteilungsvoraussetzun-

gen (Absatz 2 Satz 1) geknüpft, somit an die mangelnde Gewährleistung des Wohls 

der Kinder und Jugendlichen in der Einrichtung. Die Möglichkeit zur Rücknahme 

nach Satz 2, 1. Alternative, gilt freilich nicht uneingeschränkt. Zunächst ist bei einer 

möglichen Rücknahme nach Absatz 7 Satz 2 Ermessen auszuüben und dabei abzu-

wägen, ob die strukturelle Gefährdung dazu führt, dass die Betriebserlaubnis aufge-

hoben werden muss. In diesem Rahmen hat die zuständige Behörde auch zu prüfen, 

ob als milderes Mittel die Auflagenerteilung nach Absatz 4 Satz 2 in Betracht kommt, 

um dem Betriebserlaubnisinhaber die bei deren Erfüllung dann rechtmäßige Aus-

übung seiner Tätigkeit zu ermöglichen. Die Regelung sieht also im Hinblick auf die 

Rechtsposition des Erlaubnisinhabers ein auch im Einzelfall verhältnismäßiges Vor-

gehen der zuständigen Behörde vor. Der Fall der nachträglichen Rechtswidrigkeit ist 

durch den Wortlaut „nicht mehr vorliegen“ ebenfalls erfasst. Von dieser Alternative 

sind sowohl tatsächliche als auch rechtliche Änderungen der Verhältnisse umfasst, 

denen in beiden Fällen zum Schutz der Kinder und Jugendlichen effektiv begegnet 

werden können muss. Auch hier ist Ermessen auszuüben und vor einem möglichen 

Widerruf die Möglichkeit der Auflagenerteilung nach Absatz 4 Satz 2 zu berücksichti-

gen (s. die obigen Ausführungen zur anfänglichen Rechtswidrigkeit). Satz 3 stellt 

klar, dass im Fall der Nichterfüllung von Auflagen, die der (Wieder-)Herstellung der 

Gewährleistung des Wohls der Kinder und Jugendlichen in der Einrichtung dienen 

sollen (Absatz 6 Satz 3 i.V.m. Absatz 4 Satz 2), die Befugnis zur Aufhebung der Be-
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triebserlaubnis aus § 47 Absatz 1 Nummer 2 SGB X Anwendung findet und die all-

gemeinen Regeln insoweit nicht durch die Sonderregelungen des SGB VIII verdrängt 

werden.

Zu Nummer 6 (§ 45a neu) 

Mit der Einführung von § 45a wird erstmals der Begriff der Einrichtung im SGB VIII 

weiter legaldefiniert. Das zuerst aufgeführte Kriterium „Unterkunftsgewährung“ beruht 

auf § 45 Absatz 1 Satz 1 a. F., in dem es mit „Unterkunft erhalten“ umschrieben ist. 

Gleiches gilt für die Kriterien „Betreuung“ und „ganztägig oder für einen Teil des Ta-

ges“. Mit den Kriterien „gewisse Dauer“ und „förmliche Verbindung ortsgebundener 

räumlicher, personeller und sachlicher Mittel“ wird der institutionelle Charakter von 

Einrichtungen betont. Nur das Betreiben einer solchen Institution unter Verantwor-

tung eines – den dort tätigen Personen übergeordneten Trägers – kann Gegenstand 

des Erlaubnisvorbehalts nach § 45 sein. Mit Übergabe an diese Institution werden 

die Einwirkungsmöglichkeiten der Personensorgeberechtigten verringert und das 

Wohl der Kinder oder Jugendlichen hängt verstärkt von deren Einbindung in die Or-

ganisation und Struktur der Einrichtung ab. Dieser Umstand wird durch das Kriterium 

„außerhalb ihrer Familie“ unterstrichen. Dauerhaftigkeit, Verbindung sachlicher und 

personeller Mittel zu einem bestimmten Zweck (dazu s.u.) und Losgelöstheit von den 

konkreten Personen, die die Einrichtung in Anspruch waren bereits Teil der Begrün-

dung zum Einrichtungsbegriff des KJHG (BT-Drs. 11/5948, S. 83 f.) und wurden seit-

her zur Auslegung von § 45 Absatz 1 Satz 1 a. F. herangezogen. Diese Kriterien fin-

den nun Eingang in den Gesetzeswortlaut. Mit den (neben „Unterkunftsgewährung“ 

und „Betreuung“) aufgeführten Kriterien „Beaufsichtigung“, „Erziehung“, „Bildung“ und 

„Ausbildung“ wird die Auflistung der Zwecke vervollständigt, denen eine Einrichtung 

im Sinne des Kinder- und Jugendhilferechts dienen kann. Hierdurch werden „Einrich-

tungen“, die besonderen Zwecken außerhalb des Bereiches des SGB VIII dienen 

und bei denen Betreuung und Unterkunft im weiteren Sinne nur untergeordnete Be-

deutung haben, abgegrenzt (z.B. Krankenhäuser und Sporteinrichtungen), womit ei-

nem weiteren Klarstellungsbedarf im Gesetz Rechnung getragen wird (vgl. Mörsber-

ger in Wiesner, SGB VIII, 5. Auflage, § 45 Rn. 30). Eine Mindestanzahl tatsächlich 

genutzter oder nur vorgehaltener Plätze ist kein konstitutives Merkmal; das Schutz-

bedürfnis der Betroffenen ist nicht von einer bestimmten (Mindest-) Platzzahl abhän-

gig. 

Mit Satz 2 wird die Abgrenzung zu Pflegeltern und Tagesmüttern getroffen, bei de-

nen die Kinder und Jugendlichen bestimmten Personen zugeordnet sind. In einer 

Einrichtung wird dagegen die Erziehungsverantwortung nicht (dauerhaft) einer indivi-

duell bestimmbaren Person übertragen, sondern mehreren Personen, die auch 

wechseln können.

Familienähnliche Formen der Unterbringung und Betreuung von Kindern und Ju-

gendlichen, die dadurch geprägt sind, dass die dort tätigen Personen (dauerhaft) be-
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stimmten Kindern und Jugendlichen zugeordnet sind, unterfallen nicht dem Einrich-

tungsbegriff nach dieser Vorschrift. Bereits nach geltendem Recht werden sie nicht 

als Einrichtung im Sinne von § 45 Absatz 1 Satz 1 betrachtet (vgl. Mörsberger in 

Wiesner, SGB VIII, 5. A., § 45 Rn. 32). Wenn sie nicht als „Pflegeperson“ nach § 44 

Absatz 1 Satz 1 einzuordnen sind, so ist zu prüfen, ob es sich um eine „sonstige be-

treute Wohnform” nach § 48a Absatz 1 handelt, die den Voraussetzungen gemäß  

§§ 45 bis 48 unterliegt und auch in Zukunft unterliegen soll. 

Von dem in dieser Vorschrift definierten Begriff der Einrichtung sind die „besonderen 

Wohnformen“ nach SGB IX, Teil 2 nicht erfasst. Wenn keine entsprechende gesetzli-

che Aufsicht besteht, gelten für diese § 45 sowie §§ 46 bis 48 entsprechend,

Zu Nummer 7 (§ 46) 

Die Prüfmöglichkeiten der erlaubniserteilenden Behörde nach Erteilung der Betriebs-

erlaubnis werden neu strukturiert und teilweise erweitert; Prüfbefugnisse im schriftli-

chen Verfahren werden gesetzlich klargestellt. Dementsprechend erhält die Norm 

eine neue Überschrift, da sie nicht mehr ausschließlich Prüfungen vor Ort regelt.

Zu Absatz 1 

Satz 3 konkretisiert die Mitwirkungspflicht des Trägers bei der Prüfung im schriftli-

chen Verfahren. Um der Erlaubniserteilenden Behörde die Möglichkeit zu geben, die 

Vorgänge innerhalb der Einrichtung, sofern zweckmäßig, ohne örtliche Prüfung kon-

trollieren zu können, wird die verbindliche Pflicht des Trägers zur Vorlage der für die 

Prüfung erforderlichen Unterlagen eingeführt. Hinsichtlich Art und Umfang der anzu-

fordernden Unterlagen kann sich die die prüfende Behörde insbesondere an der in 

§ 45 Absatz 3 Nummer 3 enthaltenen Auflistung der Aufzeichnungen orientieren. 

Zum Zwecke der Wahrung der Verhältnismäßigkeit sollen jedoch nur diejenigen Un-

terlagen angefordert werden, die zur Prüfung (etwa eines Falles, der nach § 47 Ab-

satz 2 gemeldet wird) „erforderlich“ sind, also solche, auf deren Grundlage Vorgänge 

überprüft werden können, die Anlass zur Prüfung gegeben haben. Regelhafte routi-

nemäßige Gesamtüberprüfungen sind nicht zwingend vorgesehen; umfassende Prü-

fungen bei Bedarf sind aber nicht ausgeschlossen. Es ist Sache der zuständigen Be-

hörde, diesen Prüfbedarf zu ermitteln, der nicht auf „Verdachtsfälle“ begrenzt ist, sich 

aber auch und insbesondere bei anlasslosen Prüfungen am Verhältnismäßigkeits-

maßstab messen lassen muss.

Zu Absatz 2 

Die nun in Absatz 2 verortete Regelung zu örtlichen Prüfungen wird als Teil der lau-

fenden Prüfbefugnisse gesondert aufgeführt und klarer gefasst. Insoweit wird auch 

ein Streitstand beendet, der sich aus dem im engen sprachlichen Zusammenhang 

mit der örtlichen Prüfbefugnis aufgeführten Merkmal „nach den Erfordernissen des 

Einzelfalls“ in § 46 Absatz 1 Satz 1 a. F. ergab. Dies wurde teilweise so verstanden,
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dass eine örtliche Prüfung stets durch einen konkreten Anlass („Verdachtsfall“) ge-

rechtfertigt sein muss. Durch Absatz 2 wird klargestellt, dass weder ein konkreter 

Anlass im vorgenannten Sinne noch eine Anmeldung für eine rechtmäßige örtliche 

Prüfung erforderlich ist. Auch das örtliche Prüfungsrecht gilt dennoch freilich nicht 

uneingeschränkt und muss sich in Häufigkeit, Art und Weise als verhältnismäßig er-

weisen (vgl. Begründung zu Absatz 1). 

Zu Absatz 3 

Der neue Absatz 3 regelt die Betretungs- und Befragungsrechte der Prüfbehörde im 

Rahmen einer örtlichen Prüfung, die vorher in Absatz 2 geregelt waren. Das zuvor in 

Absatz 2 a. F. geregelte Recht, „sich mit den Kindern und Jugendlichen in Verbin-

dung zu setzen und die Beschäftigten zu befragen“ wird eindeutiger gefasst und er-

weitert. Die Prüfbehörden sind nun grundsätzlich ausdrücklich dazu berechtigt, mit 

den benannten Personen Einzelgespräche zu führen, mithin solche ohne die Anwe-

senheit eines Vertreters der Einrichtung oder des Trägers selbst. Dies bewirkt, dass 

die angehörten Personen sich in jedem Fall unbefangen und ohne tatsächliche oder 

fälschlicherweise von ihnen angenommene Einschränkungen aufgrund der Anwe-

senheit eines (weiteren) Mitarbeiters der Einrichtung äußern können. Hinsichtlich der 

Kinder und Jugendlichen ist dieses Recht der Prüfbehörde insoweit einzuschränken, 

als die Interessen der oder des Personensorgeberechtigten zu berücksichtigen sind. 

Ein Einzelgespräch ohne deren bzw. dessen Einverständnis ist grundsätzlich nicht 

zulässig (Satz 1), es sei denn dies ist zur Abwehr konkreter Gefahren für das Wohl 

der Kinder und Jugendlichen notwendig (Satz 2).

Zu Nummer 8 (§ 47) 

Die Meldepflichten über die in Absatz 1 a. F. aufgeführten Umstände werden insoweit 

erweitert, als nach dem neuen Absatz 2 nun auch die zuständigen örtlichen Träger 

der öffentlichen Jugendhilfe und solche, die die Einrichtung belegen den überörtli-

chen (erlaubniserteilenden) Träger über diese Umstände zu informieren haben und 

umgekehrt. § 47 wird hierfür neu strukturiert; in Absatz 1 finden sich die schon zuvor 

bestehenden Meldepflichten des Einrichtungsträgers gegenüber dem überörtlichen 

(erlaubniserteilenden) Träger der öffentlichen Jugendhilfe; in Absatz 2 die gegensei-

tigen Meldepflichten der Behörden.

Zu Nummer 9 (§ 78b) 

Die zuvor in § 78b Absatz 2 Satz 2 enthaltenen Kriterien für die Zulässigkeit von Aus-

landsmaßnahmen wurden nach § 36b Absatz 2 verschoben. Hinsichtlich der Voraus-

setzungen für den Abschluss von Vereinbarungen mit Trägern über die Erbringung 

von Hilfe zur Erziehung im Ausland ist daher nunmehr auf § 36b Absatz 2 Nummer 2 

Buchstabe a und b zu verweisen.
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Zu Artikel 2 (Inkrafttreten) 
Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten.
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